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 Veröffentlicht am 02.09.2015

Norm

VersVG §62

1. VersVG § 62 heute

2. VersVG § 62 gültig ab 06.04.1959

Rechtssatz

Es stellt eine Verletzung der Rettungsp0icht nach § 62 VersVG dar, wenn der Kaskoversicherungsnehmer die

Möglichkeit der nachträglichen Aktivierung des Ortungssystems, um das Au8nden des gestohlenen Fahrzeugs

zumindest zu versuchen, nicht wahrnimmt.Es stellt eine Verletzung der Rettungsp0icht nach Paragraph 62, VersVG

dar, wenn der Kaskoversicherungsnehmer die Möglichkeit der nachträglichen Aktivierung des Ortungssystems, um das

Auffinden des gestohlenen Fahrzeugs zumindest zu versuchen, nicht wahrnimmt.
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